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nicht absolute Vollständigkeit, aber immerhin Kon-
sistenz.

E. Schluss

Als unter der finnischen Ratspräsidentschaft der Vor-

schlag gemacht wurde, die bestehenden Rechtsakte

des EuZPR zusammenzufassen, wurde dies ohne
lange Diskussion abgelehnt. Man sollte diesen Vor-
schlag jedoch nicht in Bausch und Bogen veiwerfen.
Ob er zielführend ist, hängt wohl primär davon ab,
wie man diese Idee mit Leben füllt. Denn der im
Schrifttum vorherrschende Widerstand gegen eine
Reform scheint in erheblichem Umfang durch die
problematische Begriffsbildung begründet: Tatsäch-

lich muss man, um Bedarf und Realisierbarkeit adä-
quat zu beurteilen, zwischen Europäischem IZVR, fa-
kultativem Binnenmarktprozess und regulärem Zivil-
prozessrecht unterscheiden.

Sowohl für die fakultativen Verf.1hren als auch das
reguläre Erkenntnisverfahren erscheint der Versuch

einer Kodifikation in der Tat vertiüht. Für den enge-

ren Bereich des IZVR überwiegen dagegen schon

heute die Vorteile einer Kodifikation, insb Transpa-
renz und Kohärenz, die Nachteile einer Festschrei-
bung. Die inhaltliche Überarbeitung der EuGVO
und die weiteren geplanten Rechtsakte sind sicherlich
ein wichtiger Schritt zum Ausbau des justiziellen
Raums. Ihr Beitrag zu einem effektiven Rechtsschutz
könnte durch eine transparente Reclussetzungstech-
nik noch weiter gesteigert werden.

r SCHLUSSSTRICH -,
I Die Diskussion um den vorliegenden Entwuiffzir I

die Refrm der EuGVO sollte genutzt werden, die
überkommene Rechtsetzimgsteclmik auf dem Ge-
biet des EuZPR zu hinterJì'fgen, denn das Ziel,
die Schwierigkeiten bei der Rechtsdurchsetzimg

im Binl1enmarkt zu überwinden, kann nur gelin-
gen, wenn Richter und Anwälte die Relevanz der
Normen er/æl1nen und ihre Auslegung in der Pra-

L bewriltigen /eönnei. --

Schutz von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen in
Ka r te 11 sa c he n (I I) Der zweite Teilbeitrag schließt an dieFebrutJr-Ausgabe der ecolex fJ2 und
behandelt den Schutz von Gesch¿ifsgeheimnissen in KtJrtellsachen außerhalb des Verfihrens

vor dem Kartellgericht. t.s zeigt sich, dass kein entsprechend spezifscher Schutz für
Geschäftsgeheimnisse und sonstige vertrauliche InformtJtionen37) besteht.

ASTRIO ABLASSER-NEUHUBER / FLORIAN NEUMAYR

D. Einführung
Nachdem sich der erste Teilbeitrag dem Verfahren
vor dem Kartellgericht gewidmet hatte, wird im Fol-
genden der Geheimnisschutz vor den übrigen öster-
reichischen Wettbewerbsbehörden ieS, also Bun-
deswettbewerbsbehörde ("BWB") sowie ßundeskar-
tell anwalt ("BKartA") diskutiert3H) und auch die
Rechtslage betreffend die Wettbewerbskommission
("WK") dargestellt (s unten E.). Da Informationen
in Kartellsachen ihren Weg auch vor Zivil- und Straf-
gerichte oder zB Vergabebehörden finden können,
befasst sich der vorliegende Beitrag auch mit diesen
Aspekten (s unten I~.).

E. Geheimnisschutz vor und bei den
Amtsparteien sowie der WK

1. Verfahren vor und bei der BWB ein-
schließlich Zusammenarbeit mit anderen
Behörden

Die Frage des Geheimnisschutzes stellt sich vor
dem Hintergrund des weiten Aufgabenkreises der
BWB.39)

Es beginnt damit, dass sich Unternehmen bei Er-
mittlungen etwa im Rahmen von Auskunftsverlan-
gen, Befragungen oder Hausdurchsuchungen grund-
sätzlich nicht auf Aussageveiweigerungsrechte auf~

grund von Geschäftsgeheimnissen berufen können,

"soweit ausreichende Sicherheit IJor Preisgabe unel imbe-

fiigter Verwertung der betreffenden fnjiJlJlitùmen ge-
währleistet ist".40) Der dazu durch das KOG ergan-
gene Verweis auf§ i () Abs i WettbG (der bei der Zu-
sammenarbeit mit bestimmten anderen Behörden

ausdrücklich die Beaclining des DSG vorsieht) sowie
auf § 39 KartG 2005 deckt aber - abgeseheii davoii,
dass gerade die Auslegung von § 39 KarrG 2005 tat-
sächlich zahlreiche Unsicherheiten birg(41) - nur ei-

MMag. Dr. Amid AbI""rr-Nmllibrr IIl1d Dr. !-OI'Ù/l NClIII"YI'. LI. M,
sind P~\nncr der Kanzlei bpv "'ligd Rl'dllSanw¡iltl~ oe.

37) Siehe zur Defiiiitioii Ab/lm'r-N/'lhlibrrlNt.lilihlYI'. ecolex 20 i i, 103.

38) SowcÎr es niehi um den Schlitz VOLL Inrormationen gehti welche die

Genanllten tlufgnind ihr(' Miiwirkung im VcrEihn.'11 vor dl'1l Kart(..II-

gedeiH crhiigt habeIl - s dazu lii.rt.:its Teil i.

39) § 2 WcrrhG.

40) OGH 30.5.2005, 16 Ok 10/05; 1 i. 10.2006, 16 Ok 7/06, 16 Ok
8/06.

4 I) Siehe dazu Teil I dieses Beitrags, ecolex 2011, i 0.1.



nen Teil jener Situationen ab, in denen sich die Frage

des Geheimnisschutzes stellen kann.
Oft soll erlangtes Wissen in weitere Ermittlimgs-

handlungen einfließen, etwa bei Marktbefragungen

zur Überprüfung von Angaben in Zusammenschluss-

sachen oder zB auch bei Beschwerden in Miss-

brauchsfällen. Gerade in Bezug auf sensible Informa-
tionen ergeben sich dabei häufig unterschiedliche In-
teressenlagen - so iZm dem Recht auf Gewährung
rechtlichen Gehörs,42) das aus Sicht der von einem Vor-
wurf betroffenen Unternehmen möglichst weitge-
hend sein soll, während Beschwerdeführer häufig

nicht einmal die eigene Identität preisgeben möchten.
Weitere Situationen, in denen Geschäftsgeheimnisse

eine Rolle spielen, betreffen Veröffntlírhimgsverpflic!J-

tungen nach §§ lOb und 2 WettbG und andere Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie auch Anträge nach dem Aus-
kUlifspjlichtG. 43)

Konkrete kartellrechtliche Regelungen betreffend
den Geheimnisschutz gibt es neben dem Verwer-
tlngsverbot nach § I lAbs 1 WettbG nur in Bezug
auf die Zusammenarbeit mit anderen Behörden

(§ 10 Abs I WettbG)4'i) sowie - bruchstückhaft -
in Bezug auf einzelne Veröffentlichungsverpflichtun-
gen (§ lOb WettbG), wobei in den beiden letztge-
nannten Fällen nur auf das DSG 2000 verwiesen

wird. In allen anderen oben beispielhaft beschriebe-
nen Situationen greifen im Wesentlichen nur die
allgemeine Amtsverschwiegenheit nach Art 20 Abs 3
B- VG, das Grundrecht auf Datenschutz iSd § 1
DSG 2000, das Grundrecht auf Achtung des Privat-
und Familienlebens iSd Art 8 EMRK, das auch Wirt-
schaftsdaten von Unternehmen schütz(45) und - für
dcm Unionsrecht unterliegende Sachverhalte - auch
in Art 7 GRC geregelt ist, sowie die einschlägigen
Verbote nach dem StGB (§§ I 18 ff, 122) und die Be-
schränkungen des § i AuskunftspflichtG.

Unter den Schutz des Grundrechts auf Daten-

schutz fallen nur personenbezogene Daten, wobei
Geschäftsgeheimnisse aber idR als solche anzusehen
sind.46) Personenbezogene Daten dürfen nur sehr ein-
geschränkt weitergegeben werden. Ein Anspruch auf
Geheimhaltung besteht, soweit ein "sclJltzwiïrdiges
!nterme" an der Geheimhalttng gegeben ist (§ I
Abs i DSG 20(0). Ein solches liegt typischeiweise
im Falle von Geschäftsgeheimnisscn und wohl auch
bei "bloß vertraulichen Informationen" in Kartcllsa-
chen vor.

Das DSG 2000 erlaubt ausnahmsweise die Ver-
wendung von personenbezogenen Dateii. Dessen
§§ G ff regeln die Voraussetzungen für die Verwen-
dung. Gemäß § 8 Abs 1 Z 4 ist eine Verwendung
insb dann erlaubt, wenn überwiegende berechtigte
Interessen des Auftraggebers oder eines Dritten diese
erfordern. § 8 Abs 3 enthält eine demonstrative Auf-
z;ihlung solcher Fälle; genannt ist zB, dass die Daten-
weitergabe wesentliche Voraussetzung für die Wahr-
nehmung gesetzlich übertragener Aufgaben ist oder
in Erfüllung der Verpflichtung zur Amtshilfe (s dazu

unten) erfolgt. Bei Ersterem ist etwa an die Eille der
Strafverfolgung in Kartellsachen,47) uU aber auch an
die Gewährung von rechtlichem Gehör durch die
BWB zu denken. Eine Übermittlung durch Personen
des öffentlichen Rechts kann darüber hinaus immer
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nur aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung erfol-
gen, und zwar auch dann, wenn sie zum Schutz der
Rechte und Freiheiten Privater erfolgen soll.48) Eine
Akteneinsicht Privater bei der BWB (erwa zur Gel-
tendmachung von Schadenersatzansprüchen) ist da-
her schon deshalb ausgeschlossen, weil eine Aktenein-
sicht Dritter bei der BWB nicht vorgesehen ist.

Dic Amtsverschwiegenheit gem Art 20 Abs 3

B-VG besteht nur im Rahmen der dort taxativ aufge-
zählten Geheimhaltungsinteressen und nur, soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist. Für den hier in-
teressierenden Zusammenhang ist zu bemerken, dass
sie auch dann besteht, wenn dies "im überwiegenden

!nteresse der Parteien geboten ist': wobei es sich um rein
wirtschaftliche Interessen handeln kann.49) Soweit
nicht bereits aufgnind des DSG 2000, kann eine In-
teressenabwägung in diesem Sinn vorzunehmen sein.

IdR wird die Übermittlung von vertaulichen und
geheimen Informationen an private Dritte durch die
BWB sowohl am DSG 2000 als auch der Amtsver-
schwiegenheit scheitern. Daran ändert auch das Aus-
kunftspflichtgesetz nichts, da Auskünfte nach Art 20
Abs 4 B- VG und § 1 Abs I AuskunftspflichtG selbst
unter dem V orbchalt gesetzlicher Verschwiegenheits-
pflichten wie dem Grundrecht auf Datenschutz oder
dem Amtsgeheimnis stehen.5U)

IZm Ersuchen um Amtshilfe (§ 2 Abs 4 WettbG)
ist von Bedeutung, dass Amtshilfe keine Grundlage
oder Eriùchtigung zu einem generellen Austausch

von Infimnationen darstellt,51) sondern lediglich die
Möglichkeit eröffncn soll, ,Jiiidisc!Je Schwierigkeiten"
bei der Vollziehung mit Hilfe des ersuchten Organs
zu bewältigen nicht aber zu einer Kompetenzerweite-
rung führen solL. Entsprechend ist auch § 10 WettbG
zu verstehen, der eine gesonderte Ermächtigung zur
Zusammenarbeit mit anderen Behörden vorsieht.

Geheimnisschutz spielt schließlich iZm Veröf-
fentlichungen durch die BWB eine wichtige Rolle.
So bestimmt § iob Abs 2 WettbG, dass die BWB

42) Auch wenn ein Akreneinsic1iisrecht für Betroffene bei der BWB um.
suirrcii ist (s Rmc!lIlUtl, Die BlIlldcswctth(,~wcrhshdiijrdc lind Art ()

EMRK. Ö7.W 2008. 30. 38). sind gerade sensible Jnforina,ionen
(c(Wa Prcis- oder Kostcndaicii :inderer Wettbewerber) oft eine zentrale
Grundlage cl\v~ nil' cÎnen h1issbrauchsvorwurl lind d:.her das rechtli-
che Gclil)1' bcs wichtig.

43) Siehe dazu etiva das Erk des YwGl1 v 20. 5. 2010. 2008/04/0093-
i i und den darauf folgenden Gesetzesentwurf "JhmdtsgtStIZ mii dem

tim \'(tlibttl'erbsgt't/i. gâùu!ai wirr/': der einen direkien IllSi;lizCI1ZUg
zum VwGH vorsicht.

44) Aiilgniiid von An 12 YO 2003/1 finder § 10 Ahs I WcrhC im EI"
gehnis Ilur aul' die Zusammenarbeit mit den Rcgulmorcn lind der
WK ¡\iiiveiidun~, , M"lolilrk in l't/ihdUr¡",úrlger/V"r/¡',Ii. Kartell~e.
sw. § 10 Rn 2lrWerihG.

45) Siehe zll EuCI- C.45010(, V,ir(e. Slg 2008. ¡.581 Rii 48. sowie
EGMR FJII Nil'lit'IZ. Serie, A Nr 251 ll. §§ :1 i ff

46) Siehe zllj,,¡JIrl. Darensclluizrec1it (2010) 128.
47) Siehe c1aw unien F.1.

48) Siehe DrobcsclJ/Grosillga. Das lieue ösicrrcichischc DaiclischlltzgcsC('l

2000. 94 sowie auch erwa Sidrkrr. Darenschuizgesetz (2008) 35.

!i9) \1/im'Y in Korilli.kll/ololi!J"k (HrsI0, Kommellar wm Il.YC (Stand
2001) An 20 Ahs 3 Il.YG Rn 2!¡ 11: 35.

50) 7.11 Ersierem v~1 eiwa YwGH 14. 10. 1992,92/01/0049; w1el7erem
YwGH 11. 5. 1990, 89/1 s/OO!iO.

51) ?~Siehe eiwa M"yl' iii B. YG Kommentar' (2007) 170 oder auch POI"CI
in PO"U' (1- rsi;) , A1miclle Fragen des Gasivinscliafisrechrs (2005) 28 11;

Soll. Das Yerl,ihrcn viiI' dem Kanell~eiiclit (2006) Rn 219 mivN.
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Veröffentlichungen zu Anträgen auf Abstellung und
Feststellung von Zuwiderhandlungen 

52) aufgrund

des DSG 200053) nur "unter Wahrung von Geschäfts-
und Betriebsgeheiiinisseil: aber unter Nennung des
Namens durchführen darf. Relevant ist va auch die
Frage der Anonymisierung in Bußgeldverfahren

(diese sind von Abs 2 nicht erfasst)54) sowie die von
Kunden- oder Lieferantendaten sowie von Kronzeu-
gen (gegen den ersten ist nach der KOG Rechtspre-
chung auch kein Feststellungsantrag zulässig). Geht
man davon aus, dass Abs 2, der ausdrücklich die Nen-
nung des Namens erlaubt, eine Einschränkung des
Geheimnisschutzes darstellt, muss im Umkehrschluss
für alle anderen Verfahren die Nennung nicht zulässig
sein. Für alle anderen Veröffentlichungen der BWB
gelten Amtsverschwiegenheit und DSG 2000 (wobei
davon auszugehen ist, dass die genannten Veröffentli-
chungen abschließend den Rahmen für öffentliche
Äußerungen der BWB zu laufenden VerEihren vor
dem Kartellgericht darstellen).

2. Verfahren vor und beim BKartA

Obgleich dem BKartA als Amtspartei große Bedeu-
tung im Karrellverfahren zukommt, enthält das

KarrG 2005 keine einzige spezifische Bestimmung
betreffend Geheimnisschutz.

IZm der Tätigkeit des BKartA ist daher zur Gänze
auf die Bindung durch das DSG 2000 und die allge-
meinen Regeln der Amtsverschwiegenheit zu veiwei-
sen. Diese richten sich rw auch nach der während der
Bestellung als BKartA aufrecht bleibenden dienst-
rcchtlichen Stellung eines öffentlich rechtlichen oder
vertaglich besch~iftigten Bundesbediensteten (§ 79
KarrG).

3. Verfahren vor und bei der WK
Fragen zu Geschäftsgeheimnissen stellen sich im Ver-
fahren vor der WK va iZm Ersuchen um Auskunft so-
wie Stellungnahmen im Rahmen von § 10 Abs 1

WettbG und bei Empfehlungen zu angemeldeten
Zusammenschlüssen. Im Vergleich zu den Verfahren
vor bzw bei den Amtsparrcien finden sich viele spezi-
fische Regelungen zum GeheimnisschlIz.

So sind die Mitglieder der WK ausdrücklich zur
Amtsverschwiegenheit verpflichtet (§ 16 Abs 5

WettbG). IZm ihrer Mitwirkungsmöglichkeit in Zu-
sammenschlussverfahren bestimmt § 17 Abs 6

WettbG zum Schutz von auf diese Weise erlangten
Informationen sogar ein dem Unionsrecht nachgebil-
detes Veiwertungsverbot. Abgerundet wird der ver-
gleichsweisc hohe Detailgrad an Regelungen durch
§ 17 Abs 4 und 5 WettbG, wonach die Veröffentli-
chung einer Empfehlung der WK sowic des Berichtes
der BWB "unter Wahrung gesetzlicher Verschwiegen-
heitspflichten "vorzunchmen ist. Allerdings fehlen -
auch gerade iS des Verrraulichkeitsschutzes - Bestim-
mungen zu genereller Unvereinbarkeit und Iiieres-
senkonflikten ihrer Mitglicder in Einzclfållen.

4. Ausreichendes Schutzniveau?

Da DSG und Amtsverschwiegenheit die maßgebli-
chen Bestimmungen sind, nach denen der Geheim-

nisschutz vor BWB, BKartA und WK zu erfolgen
hat, stellt sich dic Frage, ob diese geeignet sind, kar-
tellspczifischc Interessenlagen zu erfassen. Dies ist
schon angesichts der Tatsache, dass jeweils eine Inte-
ressenabwägung und so nur ein "relativer Geheiinnis-
schlitz" vorgesehen isr,55) va im Vergleich zur europä-
ischen Rechtslage, die ein absolutes Preisgabeverbot

auch für bloß vertrauliche Informationen unterhalb

der Schwelle klassischer Geschäftsgeheimnisse vor-

sieht, uE anzuzweifeln. Geht man, wie offenbar auch
das KOG,5") davon aus, dass iZm dem kanellrechtli-
chen Gehcimnisschutz dieselbe Inreressenlage wie im
europäischen Kartellverfahren besteht, so müss(t)en
auch diese Informationen ohne Ausnahme gcschützt
werden. Zumal der EuGH57) den Vertaulichkeits-
schutz zu einem allgemeincn Grundsati_ des Unio-

nsrechts erhoben hat, gilt dies va für die Vollziehung
von Art 101,102 AEUV.

F. Geheimnisschutz und Kartellrechts-
durchsetzung auf" U mwegeii"

1. Strafverfolgung in Folge Kartellrechts-
verletzung

Kanellrechtswidriges Verhalten kann auch Straftatbe-
stände veiwirklichen.5H) Gab es bercits eine kartellge-
richtliche Entscheidung, aber auch wenn ein Kartell-
verfàhren nur anhängig ist, stellt sich die Frage der
Aktenübermittlung des Kartellgerichts im Rahmen
der Amtshilfe.

Der im ersten Teilbeitrag behandelte § 39 KartG
2005 nimmt darauf nicht ausdrücklich Bezug. Der
OGH hat in einer jungen Entscheidung59) ausge-
führt, dass das Kartellgericht eincm Ersuchen der
Staatsanwaltscliaft auf Amtshilfe durch Übersendung
des Akts grundsätzlich ohne Rücksicht auf§ 39 Abs 2
zu entsprechen habe. Der OGH hat gleichzeitig be-
tont, dass dic "in einem Kartellrikt enthaltenen Ge-

schiiìsgeheimnisse (...) jedeißtlls unter den Schutzzweck
des § 54 StPO jàllen'~ Danach ist es untersagt, Infor-
mationen, die in nicht öffentlicher Verhandlung oder
Beweisaufnahme oder durch Akteneinsicht crlangt
wurden, soweit sie personen bezogene Daten anderer
enthalten und nicht öffentlich bekantH wurden, auf
eine Weise zu vcröffentlichen, dass die Mitteilung ei-
ner breiten Öffentlichkeit zug~inglich wird, wenn da-

durch schutzwürdige Geheimhaltiiigsinreressen, die
gegenüber dem öffentlichen Informationsinteresse
überwiegen, verletzt würden.

Zu dieser Entscheidung kann manches gesagt

werden, was den Rahmen dieses Beitrages sprengen

52) Nach den §§ 26 bis 28 KanG.
5.)) EB BGlll 2005/62. 942 der BlgNR 22. GI' 4.
54) Vgl § 48a GOC iVm § 15 Ah, 4 OCHC.
55) W'i""r in /(oriiiekl/-oloiivek (Hrsg). Kommentar ziii !l-VG (Siand

20(1) An 20 LL-VC Rn 6.

56) Siehe oben FN 8.
57) EiiCl1 14.2.2008. C-450106. V"rec. insb R7. 43 n;, aiich Schiiissan-

,r,ige 16. 12. 20 i O. C-360109. Pf/eitlertl Rz 46.

58) Zii denken ist insb an § i 68b SiGB bzw Iklliig; s aber aiich zll GI"mi
Pirko. Missbraiich einer iiarktbehelTchendctl Stellung all stafrecht-
licher Sicht (Teil I 11 Teil 2). ÖZK 2010/1. 20 und ÖZK 2010/2. 59.

59) aGH 22.6.2010. 16 Ok 3/10.



c.5
würde.GO) Eine umfassende Einsicht Privatbeteiligterr3. Ge. heimnisschutz in anderen Verfahren
in einen auf diese Weise im Strafakt erliegenden Kar- ." .
II k 61) h . fc hl S' "I' h li Wie erwahnt (e. 1. oben), ist es auch denkbar, dasste :1 t dersc einht ver e t~ 0 ist zusatdz 1C zu. a ge- materiell Kartellrecht in anderen Verfahren eine Rolle

meinen atensc utz-, veriassungs- un , soweIt an-. . "
db . h I' h U" b I (. spielr - so etwa im Vergabenachprufungsverfahren.wen ar, unionsrec t iC en er egungen s

oben) festzuhalren, dass die Materialien zu § 39 Soweit es um "originären" Geheimnisschutz geht,

KartG 2005 klar den ~!llen des Gesetzgebers im dh wenn die Kartellrechts~hem~tik erst~alig in ?iesen
Sinne eines eindeutigen Uberwiegens des Interesses Verfahren .~ufgebr~cht. wird, ~ic~.tet sich der .Sch~:z
der BWB an der Aufdeckung von kartellrechtlichen von Geschaftsgeheimnissen primar nach dem Jeweili-

Zuwiderhandlungen etvýa im Rahmen von Kronzeu- gen Vel:fahrensrecht68) und den va bei . erortette~l
gen programmen und damit einhergehend dem Ge- allgemeinen datenschutz-, verfassungs- und, soweIt
heimnisschutz vor der Durchsetzung privater Interes- anwendbar, unionsrechtlichen Vorgaben.
sen - nichts anderes verfolgen Privatbeteiligte in ei- Auch die Frage der Amtshilfe kann sich stellen,
nem StrafVerfahren - zum Ausdruck bringen.G2) wobei diese uE im Ergebnis so zu beantworten ist
Jüngst hat erwa auch GA lvlazák in Sachen Pfleiderer wie Ansuchen um Aktenübermittlung der Zivilge-
festgehalten: "Unterh;¡/t eine nationale Wettbewerbsbe- richte, jedenfalls soweit es um die Durchsetzung sub-
hörde ein Kronzeugenprogramm, um die wirksame jektiver öffentlicher Recht geht (s oben).
Durchsetzung von Art 101 AEUV zu gewährleisten, _.__.___ ...................-..---.--...-....-.--...........-.-....-.....
drif Geschädigten eines Kartells nicht zum Zweck der (0) Vg1 krit zß A. ZdlholerlReicher, aCH macht Kronzengen das Aii,,"-

Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche Aktenein- gen schwer. Die Presse 2010/37109.
sicht in fi'eíwillig von l(ronzeugenantragstellenl unter- (1) So Pe/leh. lhs Recht des Privarberci1igrcn auf Einsicht in Akren des

Kartel1gerichts, ecokx 2010, 969.
breitete Erkläruiwen rJewährt werden (.. .), weil diesò' ò' (2) Vgl Soli. aaO 136; Polster/M. Zellholer. aaO 100.
die Attmktivität und damit die Wirksamkeit des Kron- (3) Schiiissanir:ge 16. 12.2010. C-360/09, /'jleidl'l' Rz 46.
zeugenprogrûmms der Behörde erheblich beeinträchtigen (4) Es können sich auch Fragen "originiiren" Geheimnissc1'lltzes stellen,

und in der Folge die wirksame Durchsetzung von wenn etwa tvarkrm"chrmi"braiich iin Kleide des UWG gehend ge-

Art 101 AEUV durch die Behörde geßihlden könnte. "63) m"dlt wird lind d"s HC einen S"ehverstiindigcn heSlellt, der
!vlarkh Prcis-. Kosrcn. und/oder vergleichbare Daten in Befund
und Cutachten verwerten soll; diese Fragen sind nicht anders gelagert

als der Schutz von Gcsch;ifisgcheiinnisscn im Zivilprozess gencrell und

es wíirde eine Auf;irbciniig den Rahmen dieses Bcitr:igs sprengen.

(5) OlG Wien 10. 6. 2009, 8 R" 38/09 i:
66) Gegen Anwendbarkeit zß WtsJe(Y, Private Enforccml'nt im Intcressc

der Verbraucher - Vcrfabrensrechdiche Fragen, Medien und Rccht
2006/20, 406.

(7) Vgl gnind1egend Soli, ",,0 157 fT.

(8) In der Pr"xis iSl es gerade bei Verl"hren vor Vrrgabenachpriiliingsbe-
hördeii oft so, dass weite Tcile des Aktes von der Aktcncinsicht aiif-

grund von (behaupteten) Geschäftsgchcirnnisstn ausgenommen sind.
Eine Au(irbcitung der RahmcnbeJingungcl1 der vcrschiedi.ncn dciik~

baren Verl:ihren würde den Rahmcn diescs Beitrags spn.'ngcn.

2. Geheimnisschutz in Zivilverfahren in
Folge Kartellrechtsverletzung

Ähnlich wie vor den Strafbehörden (s oben) stellt sich
insb die Frage der Beischaffung kartellgerichtlicher
Akten.64)

Mit dieser Konstellation hatte sich das OLG Wien
zu befassen und im Wesentlichen ausgesprochen, dass
§ 39 Abs 2 KartG 2005 einschlägig ist und es dem
Kartellgericht als ersuchter Behörde obliegt, das V 01'-

liegen von dessen Voraussetzungen zu prüfen.65)

Der OGH hat in dem oben erwähnten Beschluss
ausgesprochen, dass diese Entscheidung des OLG
Wien für die Frage der Aktenübermittlung an die
Strafbehörden nicht einschlägig sei. Dementspre-

chend kann argumentiert werden, dass die Vernei-
nung der Anwendbarkeit von § 39 Abs 2 auf die
Amtshilfe gegenüber den Strafbehörden der Entschei-
dung des OLG Wien für die hier zu behandelnde
Frage der Aktenübermitrlung an die Zivilgerichte
nicht die Relevanz genommen hat.

Auch in der Literatur wird, wenn auch nicht ein-
hellig6ó) so doch, soweit ersichtlich ganz übeiwiegend
und uE mit guten Argumenten67) vertreten, dass § 39
Abs 2 KartG 2005 für die Aktenübermittlung an Zi-
vilgerichte einschlägig ist.

r- SCHLUSSSTRICH -.
I Die Bestandttufiiahme der Rechtslage zum Schutz I

vertraulicher !iifrmationen zeigt, dass de lege jèr-
reida ein dem Kartellverfhren spezifsch ange-

ptlHter Schutz von Geschiifsgeheimnisseii uiid aii-
deren vertraiilichen IiifrmafÍonen notwendig er-
scheint. Eine Anpassung an die mropäische Rechts-
lage bietet sich an, wobei diese bereits de lege lt/ttl
vielfch aiifgl'nd des Vormngs des europiUschen

Kartellrechts zu berücksichtigen M. --

RECHTSPRECHUNG

Beweiserleichterung bei Verletzung von Dokumentationspflichten
Einc Verletzung von Dokumentationspflichten kann
- auch außerhalb des Arzthaftungsrechts - aufgrund

ergänzender Vertragsauslegung zu einer Beweiser-

leichterung für den anderen Vertragspartner führen.
Das gilt aber dann nicht, wenn dieser Venragspartner
den hierauf dem DokumentatIonspflichtIgen oblie-

genden Gegenbeweis durch Vcrnichtung eines Be-
weismittels vereitelt.

Die jlekl verpflichtete sich, fiïr die KI die Ret!Ìtng von
Salami durchzuj1ïhren. Teile der tm die K/ geliejèrtCI
V7ürste iviesen Velßirbimgen auf und IVtlren dtiher un-
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